Die Geburt des Staates aus dem Geist der Politik?

,Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus. Staat ist nach dem
heutigen Sprachgebrauch der politische Status eines in territorialer Geschlossenheit
organisierten Volkes®“. Mit diesen Worten hatte Carl Schmitt im Jahre 1932 eine erste
Beschreibung des Verhiltnisses von Staat und Politik geben wollen, wenn auch noch
keine Begriffsbestimmung.

Staat und Politik sind wie siamesische Zwillinge: Sie sind untrennbar miteinander
verbunden. Keiner ist ohne den anderen lebensfdhig. Der Staat braucht die Politik als
Transmissionsriemen, um sein Personal zu rekrutieren, die bendtigte Legitimation zu
erlangen und die erforderlichen Handlungsimpulse zu erhalten. Die Politik braucht den
Staat vor allem als Durchsetzungsapparat, aber auch als Fixpunkt in der
parteipolitischen Auseinandersetzung. Ohne eine ausdifferenzierte, von der Politik
abgrenzbare Staatsgewalt wire auch das Grundgesetz nicht zu verstehen. Der Staat ist
es, der durch sein Gewalt- und Gesetzgebungsmonopol die Umsetzung der Verfassung
erst moglich macht. Nur der Staat kann im Sinne von Thomas Hobbes eine vollstindige
Befriedung innerhalb seines Territoriums herstellen. Dies setzt freilich sichere Grenzen
voraus, die im Zeitalter der Globalisierung nicht nur durchlidssig werden, sondern zu
verschwinden drohen. Damit gerdt auch die Grundlage aller Staatlichkeit, die
Territorialitdt, in Gefahr. Nicht nur in Krieg und Biirgerkrieg sind die Menschen aber
auf ihren Staat als Garanten der Sicherheit angewiesen. Vielmehr gilt dies besonders fiir
terroristische Anschldge, wie die Ereignisse vom 11. September 2001 zeigen. Von
existentieller Bedeutung ist es, dass Staat und Politik als getrennte Sphéren
gleichberechtigt neben einander bestehen bleiben. Thre Verschmelzung hingegen fiihrt
zur Ldhmung von Mensch und Gesellschaft, in vielen Féllen sogar zur Katastrophe.

1. Verfassungsstaat und Staatsrison

Das Verhéltnis von Staat und Politik zueinander hat die Philosophen seit Alters her
bewegt. Dabei soll hier weder einer kiinstlichen Uberhéhung des Staates (Thomas
Hobbes), noch einer Uberbetonung der Politik (Niccolo Machiavelli) das Wort geredet
werden. Der moderne Staat des westlich-liberalen Typs ist ein Verfassungsstaat, d.h.
seine Institutionen und Zustindigkeiten, aber auch seine Schranken, sind in einer
Verfassung verbindlich niedergelegt. Einziger Souverdn ist das Volk, das sich kraft
seiner verfassungsgebenden Gewalt (pouvoir constituant) einen Staat schafft. Nur
scheinbar jedoch verlangt das Demokratiegebot den Primat der Parteipolitik gegeniiber
dem Staat. Die Weimarer Republik hat gezeigt, dass in Krisenzeiten die Loyalitdt zu
einer Partei nicht geniigt, um den Untergang des Staates, dessen Schutz die Menschen



gerade in schlechten Zeiten brauchen, zu verhindern. Hier ist vielmehr eine Loyalitdt
gegeniiber dem Verfassungsstaat (Staatsrdson) gefordert, vor der sowohl individuelle
als auch partikulare Interessen in den Hintergrund zu treten haben. Es geht also letztlich
um die angemessene Form nationaler Identitdt, die man im Sinne Dolf Sternbergers als
Verfassungspatriotismus bezeichnen konnte. ,,,Verfassungspatriotismus’ heillit, so
verstanden, dass Nationalitit und Humanitét sich ergdnzen miissen: ein Patriotismus,
der nicht nach der humanen Qualitét seines Vaterlandes fragt, ist moralisch ambivalent
und kann in Nationalismus umschlagen [...]; ein Humanismus, der sich universal
geltenden Werten verpflichtet weil3, ist aber erst wirklich, wenn er sich auf das konkrete
Umfeld des eigenen Lebenskreises bezieht [...].

Daraus lédsst sich eine Erkenntnis ableiten, die fiir ein modernes Gemeinwesen von
entscheidender Bedeutung ist: Sowohl eine Verstaatlichung der Politik als auch eine
vollstindige Vereinnahmung des Staates durch die Parteipolitik sind von Ubel und
haben zumeist bose Folgen fiir die Menschen. Beide Bereiche, Staat und Politik, sollen
zwar aufeinander bezogen handeln, miissen dabei aber unbedingt als eigenstindige
Sphéren erhalten bleiben. Sind sie einander auf ihren Bahnen allzu nahe gekommen,
dann besteht die Gefahr, dass sie in einer Katastrophe ineinander stiirzen und
,vergliihen’. Wie Phonix aus der Asche muss dann der Staat, diesmal allerdings aus dem
Geist der Politik, neu geboren werden.

2. Verschmelzung von Staat und Politik

Eine Verschmelzung von Staat und Politik ist keineswegs ausschlieBlich ein
Charakteristikum totalitirer Systeme. Vielmehr neigen auch Demokratien nach
westlichem Muster, insbesondere parlamentarische Demokratien, zu einer Authebung
der Trennung von Staat und Politik. Unter dem Deckmantel einer Demokratisierung des
Staates werden dann Staatsdmter ohne jedes schlechte Gewissen in das Spiel um Macht
und Einfluss einbezogen. Am Beispiel der politischen Parteien, die aus modernen
Staaten nicht mehr wegzudenken sind, lassen sich die Erscheinungsformen, aber auch
die Auswiichse der Verschmelzung von Staat und Politik sowohl in totalitiren wie in
demokratischen Systemen zeigen.

2.1 Verstaatlichung der Politik

Eine Form der Verschmelzung ist die Verstaatlichung der Politik. Totalitire Regime
neigen dazu, im Zuge der Machiibernahme ihre eigene Partei zur Staatspartei zu
erkldren und alle Konkurrenzparteien zu verbieten oder zumindest doch in ein
Abhingigkeitsverhdltnis zu zwingen. Der Staat wird vereinnahmt, die Armee gehorcht
der Parteifiihrung. Politik und Gesellschaft verlieren das Recht auf eine eigenstindige



Existenz. Dissidenten werden gnadenlos verfolgt und eingesperrt oder ausgewiesen
(Stichwort: ,Biermann-Syndrom”). Der politische Diskurs wird in den Untergrund
gedriangt (Stichwort: ,Samisdat”). Der notwendige demokratische Wandel unterbleibt,
das System erstarrt und verliert den Wirklichkeitsbezug, bis es schlielich implodiert
(DDR) oder durch AuBBenwirkung zerstort wird (NS-Regime).

2.2 Parteipolitisierung des Staates

Umgekehrt neigen parlamentarische Regierungssysteme in bestimmten historischen
Konstellationen dazu, sich den Staat einzuverleiben. Carl Schmitt hatte dies bereits fiir
die Weimarer Republik festgestellt. Mit der Ost-West-Teilung Deutschlands kam eine
Art Wagenburg-Mentalitdt hinzu. Um sich gegen einen &ufBleren Feind (DDR und
Ostblock) abzuschotten, wurden die politischen Strukturen im Innern ,zementiert’. Nach
einer turbulenten Anfangsphase entstand so in der alten Bundesrepublik ein
Dreiparteiensystem, das offenbar unbedingt aufrecht erhalten werden sollte. Die grof3en
Prozesse gegen die Fliigelparteien KPD und SRP (Sozialistische Reichspartei, faktisch
eine Nachfolgeorganisation der NSDAP) vor dem Bundesverfassungsgericht grenzten
Anfang der 1950er Jahre das Parteienspektrum nach links und rechts ab, Parteiengesetz
und Fiinfprozentklausel erschwerten den Aufstieg neuer politischer Kréfte. Mit Hilfe
des Parteiengesetzes wurde das im Grundgesetz festgeschriebene Parteienprivileg (Art.
21 GG) so interpretiert, dass Parteien nicht mehr politisch, sondern juristisch definiert
werden. Dazu passte auch die staatliche Alimentierung der Bundestagsparteien und die
Einflihrung der Flinfprozenthiirde, die kleine Parteien vom Bundestag fernhélt. Nach
mehreren Interventionen des Bundesverfassungsgerichts wurde aus der staatlichen
Parteienfinanzierung allerdings eine Wahlkampfkostenpauschale pro Wahler, die
abgestuft auch flir Parteien gilt, die den Sprung in den Bundestag nicht geschafft haben.

Staatsrundfunk oder Parteienrundfunk

Nach den bosen Erfahrungen mit dem von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels
im Dritten Reich dirigierten Rundfunk waren sich alle Verantwortlichen dartiber einig,
dass es einen Staatsrundfunk in der Bundesrepublik nicht geben diirfe. Stattdessen
wurde ein kompliziertes System von Rundfunkanstalten geschaffen, die mit Hilfe von
Rundfunkriten bewusst der gesellschaftlichen und nicht der parteipolitischen Kontrolle
unterstellt wurden. Zwar konnte Anfang der 1950er Jahre der Griff des damaligen
Bundeskanzlers Konrad Adenauer nach einem eigenen Fernsehkanal (Deutschland-
Fernsehen GmbH) durch das BVerfG verhindert werden. Inzwischen haben die
Bundestagsparteien jedoch sdmtliche Rundfunk- und Fernsehrite der offentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten ,erobert’, indem sie sie mit eigenen Gefolgsleuten
besetzt haben. Vor allem in Wahlkampfzeiten wachen die Parteifunktiondre mit
Argusaugen dariiber, dass die andere Seite nicht mehr Sendezeit oder eine bessere



Platzierung ihrer Themen und Spitzenpolitiker erhilt als die eigene Partei. Dariiber
hinaus haben sich die Parteien neben den Staatsimtern auch der Verwaltung beméichtigt
und {iberziehen Gerichte (BVerfG), Rechnungshofe, Landesbanken und staatliche
Wirtschaftsbetriebe mit einem Netz von Parteigingern und Funktiondren. Diese dienen
in aller Regel nicht dem Interesse der Allgemeinheit, sondern den Interessen ihrer Partei
und in Einzelfdllen auch ihrem Privatinteresse. Analog zum ,Wolf im Schafspelz’
konnte man geradezu von einem Staat im Parteienpelz sprechen.

Prdsident aller Deutschen?

Schwachpunkte im Institutionensystem wurden von den etablierten Parteien als
Einfallstore genutzt. Selbst das Amt des scheinbar neutralen Bundespréisidenten sahen
sie von Anfang an als ,Verfligungsmasse’ der politischen Parteien an. Die in der
Bevolkerung auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach Inkrafttreten des Grundgesetzes
unbekannte und unverstandene Institution der Bundesversammlung als Wahlgremium
erleichterte dieses Vorhaben. Schon vor der Wahl des ersten deutschen Bundestages
hatten die kiinftige Koalitiondre ausgehandelt, dass der FDP mit Theodor Heuss das
Amt des Bundesprisidenten zufallen sollte. Die CSU sollte den Bundestagsprisidenten
stellen (was misslang), und als Bundeskanzler war Konrad Adenauer (CDU)
vorgesehen. Der jeweils im Amt befindliche Bundesprisident hat es umso schwerer,
seine Rolle als parteiiibergreifender Reprédsentant aller (Bundes-) Deutschen zu spielen.
Der ehemalige Bundesprisident Richard von Weizsdcker musste die Folgen der
Parteipolitisierung des Staates am eigenen Leibe erfahren. Er war als Président des
Evangelischen Kirchentages als so genannter Seiteneinsteiger in die CDU zunédchst
Regierender Biirgermeister von Berlin und dann Bundesprasident geworden. Durch sein
untadeliges Auftreten und seine geistvollen Reden genoss (und geniefit) er hohes
Ansehen im In- und Ausland. Als er es jedoch wagte, den politischen Parteien in einem
Interview Machtvergessenheit und Machtversessenheit vorzuhalten, erinnerte ihn der
damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 6ffentlich an seine Rolle als ,Konigsmacher’.
SchlieBlich sei er — Kohl — es doch gewesen, der von Weizsdcker ins Amt gebracht habe
und leitete daraus einen Anspruch auf Unterordnung ihm gegeniiber ab. Von Weizsdcker
konnte diesen Angriff auf das hochste Amt im Staate mit Unterstiitzung der 6ffentlichen
Meinung zurlickweisen. Mit seinem Entschluss, die Mitgliedschaft in der CDU ,ruhen’
zu lassen, ging er einen ersten Schritt in Richtung auf eine klarer zu definierende
parteipolitische Unabhéngigkeit kiinftiger Bundesprésidenten.

, Tickets’ fiir das Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht trigt durch seine Rechtsprechung entscheidend zur
politischen Stabilitdt in Deutschland bei. Aber auch dieses Verfassungsorgan wurde von
Anfang an parteipolitisch instrumentalisiert, indem sich die groBen Parteien gegenseitig
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,Tickets’ zugestanden, d.h. Verfassungsrichterposten, die jeweils von der einen Partei
zu besetzen waren. Traditionell gehort der Préasident des BVerfG der einen und der
Vizeprisident der anderen groflen Partei an. So lassen sich Linien zeichnen, die von den
ersten Verfassungsrichtern bis heute die parteipolitische Kontinuitdt aufzeigen.
GroBziigig kann die Mehrheitspartei in der Regierung dem kleineren Koalitionspartner
eine oder mehrere ihrer Positionen iiberlassen. Das Wahlverfahren der
Verfassungsrichter durch Zweidrittelmehrheiten im Bundestag bzw. im Bundesrat
begiinstigt solche Vorgehensweisen, weil es den Konsens zumindest zwischen den
groBen Parteien voraussetzt.. Durch eine Anderung des BVerfG-Gesetzes wurde
immerhin inzwischen festgelegt, dass in jeden der beiden Senate zwei parteipolitisch
unabhingige Richter gewidhlt werden sollen. Nach wie vor werden dariiber hinaus aber
auch andere Spitzenpositionen in Gerichten, Rechnungshofen, Bundesstaatsanwalt-
schaften, Geheimdiensten etc. in Paketlosungen miteinander verkniipft und unter den
groflen Parteien ausgehandelt.

Beratungsgremium oder Blockadeinstrument?

Ein weiteres Einfallstor fiir die Parteipolitisierung ist der Bundesrat. Betrachtet man die
Bundesrepublik Deutschland als unvollkommenen Bundesstaat, weil nur die
Landerebene, nicht jedoch die Bundesebene voll ausgestaltet ist, dann erscheint es als
konsequent, dass im Bundesrat die Lédnderregierungen und nicht die Landtage vertreten
sind. Bundesgesetze werden in Deutschland — anders als in anderen foderalistischen
Staaten — im Regelfall durch die Lénder in eigener Verantwortung ausgefiihrt. Der Bund
hat nur wenige Verwaltungsbereiche (z.B. Bundeswehrverwaltung), in denen er eine
Bundesverwaltung mit eigenem Unterbau einrichten darf. Die Landerexekutive soll also
im Bundesrat ihren Beitrag zur Bundesgesetzgebung aus der Perspektive des
Ausfiihrenden leisten. Folgerichtig hat jedes Land eine festgelegte Zahl von Stimmen im
Bundesrat, die es nur en bloc abgeben kann. Eine Splittung der Stimmen in Ja- und
Nein-Stimmen z.B. durch eine Koalitionsregierung, die sich iiber ihr Stimmverhalten
nicht einigen kann, ist also verfassungsrechtlich nicht zulédssig. In ruhigen Zeiten
funktioniert dieses Verfahren auch. Steht der Bundesregierung jedoch im Bundesrat
eine Stimmenmehrheit von Landern gegeniiber, die von der Partei regiert werden, die
sich im Bundestag in der Opposition befindet, kommt es zu den bekannten Blockaden.
Der Bundestag wird von einem Forum sachlicher Debatten zu einem Ort
parteipolitischer Auseinandersetzungen umfunktioniert. Die Folgen der Blockadepolitik
sind: Reformstau, Politikstillstand, Biirgerverdrossenheit etc.



3. Erneuerung des Staates

Um die Vorteile beider Bereiche, Staat und Politik, nutzen zu konnen, bedarf es also der
Trennung beider Sphédren. Sowohl die Verstaatlichung der Politik als auch die
Parteipolitisierung des Staates miissten demnach riickgéngig gemacht werden. Die
historische Chance fiir einen Neubeginn, die mit der Wiedervereinigung Deutschlands
verbunden war (Art. 146 a.F. GG), wurde nicht genutzt. Im Gegenteil: Die grof3en
Parteien, allen voran die Union, benutzten die giinstige Gelegenheit dazu, ihre
Machtpositionen weiter auszubauen. Zwar wurde die SED ausgegrenzt, die Blockpartei
CDU aber mit offenen Armen empfangen. Die eigentlichen Trdger der Revolution, die
Biirgerbewegungen, wurden hingegen kalt gestellt, die Ubernahme des Grundgesetzes
»ohne wenn und aber” wurde zur Grundbedingung des Beitritts gemacht. Die fillige
Generalrevision des Grundgesetzes wurde verschoben, vertagt und schlieBlich
,kleingearbeitet’, indem die Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und
Bundesrat kleine und kleinste Korrekturen am vorhanden Text des Grundgesetzes
anbrachte. Alle Elemente einer stirkeren Beteiligung des Volkes: Volkswahl des
Bundesprisidenten, Volksbegehren und Volksentscheid etc., wurden vor allem von den
Unionsparteien abgeschmettert.

3.1 Abbau parteipolitischer Bindungen

Wiinschenswert aus meiner Sicht ist die mindestens teilweise Riicknahme der
Parteipolitisierung des Staates. Wie Laokoon von den Schlangen, so wird der Staat von
den Parteien allmihlich erdriickt und erdrosselt. Dabei braucht kein Gedanke darauf
verschwendet zu werden, einer Abschaffung der politischen Parteien das Wort zu reden.
Ein Gesetz wie der US-amerikanische Non Partisan Act, demzufolge sich Parteien in
den Kommunen mancher Einzelstaaten nicht zur Wahl stellen diirfen, fiihrt
erfahrungsgemdl nur dazu, dass die etablierten Parteien unter anderem Namen als
,Biirgerbewegungen’ o0.4. wieder auftauchen. Die politischen Parteien existieren also,
haben in Deutschland eine verfassungsrechtlich gewihrleistete Funktion, und sie
erscheinen zumindest vorerst als unverzichtbar, um die Wahl-, Parlaments- und
Regierungsmaschinerie in Gang zu halten. Allerdings sollte ihr Einfluss {iberall dort
zuriickgeschnitten werden, wo sich die Parteien in Wildwuchs breit gemacht haben. Das
betrifft die Durchsetzung von Gerichten und Verwaltungen, Landesbanken und
Sparkassen, staatlichen und kommunale Wirtschaftsunternehmen, Rundfunkanstalten
etc. mit eigenen Parteigdngern. Wohlgemerkt: Es geht dabei nicht darum, das
parteipolitische Engagement des Einzelnen in Frage zu stellen, wohl aber darum, den
bestimmenden Einfluss der Parteien auf Personal- und sonstige Entscheidungen zu
begrenzen.



Der Bundespridsident als pouvoir neutre?

Als Widerlager zu der notwendigerweise parteiischen Parteipolitik wire es
wiinschenswert, das Amt des Bundespréisidenten zu einer wirklich neutralen Macht im
Staate umzugestalten. Unter den Bedingungen einer modernen Parteiendemokratie
erscheint dies jedoch als unrealistisch. Zu stark ist das Streben der Parteien nach
Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten und damit auf den Amtsinhaber selbst. Durch
eine direkte Volkswahl konnte jedoch die Legitimationsbasis des Bundesprisidenten
erheblich verbreitert werden, so dass er den Vereinnahmungsversuchen ,seiner’ Partei
besser widerstehen konnte. Die mahnenden Worte von Bundesprisident Johannes Rau
oder seines Vorgédngers Roman Herzog (Stichwort: ,Ruckrede’) wiirden damit eine
starkere Durchschlagskraft erhalten. Anders als der franzosische Staatsprasident sollte
allerdings auch ein volksgewdhlter Bundesprédsident nicht dem Kabinett vorsitzen
(konnen). Vielmehr geht es gerade um eine von dem Tagesgeschift der Regierung
unabhdngige Position. Die Diskussion um die Volkswahl des Bundesprésidenten wird
allerdings solange nicht sachlich gefiihrt werden konnen, wie (zumeist falsch
verstandene) Anleihen bei der Geschichte der Weimarer Republik den Ton bestimmen.
Unabhédngig davon muss das Amt jedoch unbedingt aus den Niederungen des
parteipolitischen Alltagsgeschéfts herausgeldst werden. Dazu wiirde es sich anbieten,
dass der Bundespriasident mit seiner Wahl in das Amt nicht nur s@mtliche
Parteifunktionen niederlegt, sondern auch unwiderruflich aus der Partei austritt.
Hingegen erscheint die Beschrankung der Amtszeit (Art. 54 Abs. 2 GQ) als verzichtbar.
Sicher wiére es wiinschenswert, wenn auch parteilose Kandidaten eine Chance
bekommen wiirden, Bundesprésident zu werden. Angesichts der gegebenen und kiinftig
zu erwartenden Verhéltnisse erweist sich dieser Wunsch jedoch als Illusion. Selbst die
Einflihrung eines Senats nach US-amerikanischem Vorbild, in dem Politiker eine Statur
gewinnen konnen, die sie zur Prisidentschaftskandidatur befahigen wiirde, ist nach dem
Grundgesetz bislang nicht moglich. Die Chance hierzu wurde bereits 1948/49 im
Parlamentarischen Rat vertan, als sich SPD und FDP mit diesem Vorschlag nicht
durchsetzen konnten.

Ausbau des Foderalismus — Abbau der Kleinstaaterei

In eine dhnliche Richtung wiirde ein Umbau des deutschen Verbundféderalismus
(Stichwort: Politikverflechtung) in einem separativen (dualen) Fdderalismus nach
amerikanischem Muster gehen. Bund und Linder miissten dann bei Gesetzgebung und
Verwaltung zu eigenstindigen Ebenen ausgebaut werden. Das bedeutet, dass dem Bund
die Durchfiilhrung der Bundesgesetze durch einen eigenen Verwaltungsapparat
ermoglicht wiirde wund den Lédndern im Wege einer Funktionalreform
Gesetzgebungszustindigkeiten zuriickiibertragen wiirden. Vor allem das Erstere wiirde
allerdings eine Anderung des Art. 83 GG erfordern. Damit konnte u.a. die



Machtverschiebung von den Landtagen zu den Landesregierungen korrigiert werden. So
notwendig eine grundlegende Reform des deutschen Foderalismus angesichts der
Herausforderungen der europdischen Integration einerseits und der Globalisierung
andererseits auch wiére, er scheitert einerseits an der ,Ewigkeitsklausel’ des Art. 79 GG,
anderseits an dem Machterhaltungstrieb der Landesregierungen. Danach ist eine
Anderung des Grundgesetzes, ,,durch welche die Gliederung des Bundes in Linder, die
grundsitzliche Mitwirkung der Lander bei der Gesetzgebung [...] beriihrt werden®,
unzuldssig.  Verfassungsrechtlich moglich wire aber die Riicknahme der
Gemeinschaftsaufgaben (Art. 91 a und b GG) und der Mischfinanzierung (Art. 104 a
GQG), freilich miisste dann ein Teil der dort genannten Aufgaben in Bundeskompetenz
tibergehen und eine Umschichtung der Steuerertrige zugunsten der Lander stattfinden.
Damit wiirde die von den alliierten Siegermdchten bewusst in das Grundgesetz
eingebaute Gewaltenhemmung (Stichwort: ,Bremsklotz’) zumindest teilweise wieder
rickgingig gemacht.

Halbzeit-Wahlen

In der Bundesrepublik Deutschland finden nicht nur Bundestagswahlen, sondern — zu
unterschiedlichen Zeitpunkten — auch insgesamt 16 Landtagswahlen statt. Hinzu kommt
noch die Wahl zum Europdischen Parlament sowie die Wahl der kommunalen
Vertretungskorperschaften (Kreistage, Gemeinderite). Solange der Bundesrat in der
bisherigen Form bestehen bleibt, ist der Bundeskanzler fiir die Durchsetzung seiner
Ziele auf eine passende Mehrheit im Bundesrat angewiesen. Er muss sich also auch in
den Landtagswahlkdmpfen engagieren. U.U. konnen sich diese 16 bzw. 17
Parlamentswahlen so ungliicklich iiber das Jahr verteilen, dass praktisch stindig
(schlimmstenfalls jedes Vierteljahr) Wahlkampf ist. Der Bundeskanzler und die
Mitglieder seiner Regierung werden also durch ihre (notwendigen) Wahlkampf-
aktivititen massiv an ihrer eigentlichen Aufgabe, der Regierungsarbeit, gehindert.
Zudem sind Wahlkdmpfe nicht gerade durch Realititsnihe politischer Aussagen
gekennzeichnet. Da die Verkiindung unangenehmer Wahrheiten allzu leicht zum
Verlust bzw. zum Nichterreichen der erforderlichen Mehrheiten fiihrt, wird davon nur
sparsam Gebrauch gemacht. Fiir die harten Maflnahmen, die besonders zu Anfang einer
Regierungsperiode notwendig sind, bleibt damit kaum Zeit. Hier bietet es sich formlich
an, nach US-amerikanischen Vorbild ,midterm elections’ einzufiihren. So kdénnten die
Landtagswahlen z.B. auf einen Termin konzentriert werden und zwei Jahre nach der
Bundestagswahl stattfinden. Damit wiirde dem Bundeskanzler, dem seit 1998 nicht
einmal mehr die klassische Hunderttagefrist zugestanden wird, Gelegenheit gegeben,
seine Politik lédngerfristig anzulegen. Zur Halbzeit seiner Amtszeit miisste er sich dann
jedoch vor den Wihlern rechtfertigen.



Stimmabgabe im Bundesrat

Eine Blockadepolitik durch die Bundestagsopposition im Bundesrat ist in jedem Fall
schidlich. Immerhin konnten hier bereits kleinere Anderungen fiir den Abbau von
Argernissen sorgen. So sollte in der Geschiiftsordnung des Bundesrates, besser noch: in
einem Bundesratsgesetz, eine eindeutige Regelung tiiber Stimmabgabe und
Stimmfiihrerschaft getroffen werden, die Streitfille wie bei der Stimmabgabe
Brandenburgs beim Zuwanderungsgesetz verhindern wiirde. Eine Stimmenthaltung
sollte es grundsdtzlich nicht geben, da sich ein Land auf diese Weise selbst der
Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung entziehen wiirde. Soweit reicht das Mandat des
Souverdns aber sicher nicht. Ein Losentscheid iiber die Stimmabgabe wiirde die
Entscheidung dem Zufall {liberlassen und verbietet sich daher bereits aus Griinden des
guten Stils von selbst. Damit wiirde auch ein beliebtes Instrument von Koalitions-
regierungen auf Landerebene entfallen, sich im Falle eines Dissenses der Koalitionére
liber die Stimmabgabe im Bundesrat der Stimme zu enthalten. Zweitens miisste noch
einmal verdeutlicht werden, dass bei Anwesenheit des Regierungschefs eines Landes (in
den Flachenlédndern: Ministerprisident, in den Stadtstaaten: Biirgermeister etc.) dieser
die Stimmfiihrerschaft innehat. Missverstindnisse wie im Falle des von einer groen
Koalition aus SPD und CDU regierten Brandenburgs, als der Ministerprisident (SPD)
und der Innenminister (CDU) verschiedene Voten im Bundesrat abgaben, wiirden damit
vermieden.

3.2 Sanfte Reform des Foderalismus

Nichts flirchten die Wéhler so sehr wie Stillstand und Reform. Mit diesem Widerspruch
hat der bayerische Ministerprasident Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat der
Unionsparteien im Herbst 2002 die deutsche Befindlichkeit treffend beschrieben. Es
darf keinen Stillstand geben, weil jeder weil}, dass die Dinge im Argen liegen und der
Reformstau bald abgebaut werden muss. Anderseits will der Einzelne nicht die
konkreten Ergebnisse einer Reform tragen, die seine eigene Position verschlechtern
konnte. Angesichts einer groBBen Koalition der potenziellen Reformverlierer erscheinen
in Deutschland allenfalls sanfte Reformen als realistisch. Dabei wird sich wenig am
System des Lobbyismus dndern lassen. Die panikartige Reaktion der politischen Klasse
auf den Vorschlag der Griinen aus ihrer Frilhphase im Bundestag, die Abgeordneten
sollten wie die Sportler Hinweisschilder auf ihre Sponsoren an der Kleidung tragen,
zeigte die Brisanz des Themas. Ohne die ,Wahlkampfspenden’ und
personengebundenen Zuwendungen aus der Verbandskasse wiirde manch eine
politische Karriere ins Stocken geraten.

Auch das foderalistische System der Bundesrepublik Deutschland lésst sich allenfalls
durch eine sanfte Reform verdndern. Bei ihrer behutsamen Umgestaltung des



Kulturféderalismus unmittelbar nach ihrer Wahl im Jahre 1998 war sich die rot-griine
Bundesregierung der Gefahren eines Widerstandes der Lénder, der sich in einer
Blockade des Bundesrates hitte manifestieren koénnen, durchaus bewusst. Die
Einrichtung eines Bundeskulturministeriums erschien als nicht realisierbar. Mit der
Schaffung eines (beamteten) Kulturstaatsministers beim Bundeskanzler schuf die
Regierung dann allerdings ein Novum, das von der Opposition ebenfalls, wenn auch
nicht so heftig, kritisiert wurde. Denn bislang war Kulturpolitik fast ausschlieSlich von
den Léndern vertreten worden und Staatsminister gab es bis dahin nur im
BundesauBBenministerium als herausgehobene Form des (nicht beamteten) parlamenta-
rischen Staatssekretdrs. Auf die Notwendigkeit, die kulturpolitischen Interessen
Deutschlands gegeniiber den EU-Partnern einheitlich und mit der Durchschlagskraft des
Regierungschefs durchzusetzen, hatte aber bereits der ehemalige Kulturminister
Frankreichs, Jacques Lang, seinerzeit die Regierung Kohl mehrfach hingewiesen.
Bundeskanzler Schréder zog daraus trotz des Widerstands der Union bereits zu Beginn
seiner ersten Amtsperiode die Konsequenz. Allerdings war dies erst ein erster Schritt in
die richtige Richtung.

Reform der Bildungspolitik

Es geht ndmlich nicht nur um die Kulturpolitik, sondern vor allem auch um eine Reform
der Bildungspolitik in Deutschland. Die Ergebnisse der Pisa-Studie haben gezeigt, dass
die deutsche Schulbildung keineswegs so unumstritten ist, wie die Kultusminister der
Lénder gern glauben machen mdchten. Nach Meinung einiger Fachleute hélt sie dem
internationalen Vergleich nicht stand. Dies konnte den Boden fiir eine
Bundeskompetenz auf dem Gebiet der Bildungspolitik bereitet haben. Denkbar wére
z.B. eine Rahmenkompetenz des Bundes im Bildungswesen, mit der gewisse Standards
fiir die schulische Bildung festgeschrieben werden konnten. Vordringliches Problem ist
dabei die Integration der auslidndischen Schiiler in das Bildungssystem. Aber auch die
Hochschulpolitik muss dringend reformiert werden, um die deutschen Universititen im
internationalen Vergleich wieder besser abschneiden zu lassen. Dabei reicht es
allerdings nicht aus, (hdufig falsch verstandene) US-amerikanische Vorbilder moglichst
genau zu kopieren. Zumindest miisste eine kiinftige Bundeskompetenz fiir die
Hochschulpolitik iiber das Hochschulrahmengesetz hinausgehen. Dessen ungeachtet
sollte die Entwicklung von Privatuniversititen sorgfiltig beobachtet werden, um die
dort gemachten Erfahrungen ggf. in die staatliche Hochschulpolitik einbeziehen zu
konnen.

Bundesuniversitdat nach Schweizer Vorbild?

Als mit der Wiedervereinigung die Humboldt-Universitdt zu Berlin zur Vorzeige-
universitdt in der Bundeshauptstadt ausgebaut werden sollte, richte es sich, dass der
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Bund nicht bereits in den 1970er Jahren auf einer eigenen Hochschulkompetenz
bestanden hatte. Ein Streit mit den Landern um diese Frage passte nicht in das Kohlsche
Konzept, die Kosten der Wiedervereinigung moglichst gering erscheinen zu lassen.
Statt eine Bundesuniversitit, z.B. nach dem Vorbild der renommierten Schweizer
Eidgenossischen Technischen Hochschule (ETH), zu griinden, musste das Land Berlin
als Triager der Universitit die Mittel hierflir autbringen. In der Praxis bedeutete dies
jedoch, dass die Mittel der Freien Universitdt Berlin entzogen wurden. Das Ergebnis
sind viel zu niedrige Etats fiir die drei Berliner Universitéiten, deren Bibliotheken nicht
einmal mehr die wichtigsten internationalen Fachzeitschriften, geschweige denn alle
wichtigen Biicher, anschaffen konnen. Noch wiére es nicht zu spét, den Schritt
nachzuholen und aus der Humboldt-Universitit eine Bundesuniversitidt zu machen, die
dann dem Bundesbildungsministerium zu unterstellen wére. Seit langerem ist der
Hochschulausbau und —neubau geméll Art. 91a GG eine Gemeinschaftsaufgabe von
Bund und Landern. Der Bund finanziert und bestimmt also mit, wo welche Landesuni-
versitéit ausgebaut oder sogar neu gebaut wird. Es ist nicht einzusehen, warum der Bund
nicht eine eigene Universitdt betreiben sollte, ohne dass damit gleich der Bestand des
Foderalismus in Gefahr geriete. Vielmehr wiirde dies dem Konzept eines separativen
Foderalismus besser entsprechen. Eine weit weniger geeignete Losung dieses Problems
befindet sich bereits im Stadium der Realisierung, nidmlich die Griindung von
Privatuniversititen, die sich vor allem dann leichter aus dem Korsett des
Hochschulrechts ihres Sitzlandes 16sen konnen, wenn sie von einem transnationalen
Unternehmen wie der Lufthansa oder Siemens betrieben werden.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Lander nur noch bedingt in der Lage sind, eine
Hochschulpolitik zu betreiben und vor allem zu finanzieren, die den Studierenden die
fiir die Zukunft Deutschlands entscheidenden Qualifikationen vermittelt. Vielmehr
nimmt der Niveauunterschied zwischen den wohlhabenden Bundeslandern des Siidens
(Bayern und Baden-Wiirttemberg), die sich ein kostenintensives ,Hochschulerneue-
rungsprogramm’ leisten konnen, und den iibrigen Lindern insbesondere des Nordens
und Ostens stindig zu. Ohne ein massives Eingreifen des Bundes, fiir das allerdings
gegenwirtig kaum das notige Geld vorhanden ist, wird sich der Abstand stindig
vergroBern. Die Folgen fiir den Bildungsstandort Deutschland sind katastrophal. Die
wichtigste Ressource des Exportlandes Deutschland, sein Humankapital, gebietet auch
hier eine Reform an Haupt und Gliedern.

4. Wiedergeburt des Staates?

Die Bundesrepublik Deutschland besteht nunmehr seit mehr als einem halben
Jahrhundert, ihre Institutionen haben sich in schwierigen Zeiten bewéhrt. Gibt es einen
Anlass, von Neuanfang oder gar von Wiedergeburt zu sprechen?
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Szenenwechsel auf der Weltbiihne

In der Tat hat sich zur Jahrtausendwende ein gigantischer Szenenwechsel vollzogen,
dessen Ausmal} uns erst allméhlich klar wird. Vier Jahrzehnte lang war Europa geteilt.
Die Mauer verlief mitten durch Deutschland, mitten durch die alte und neue Hauptstadt
Berlin. Dieser unnatiirliche Zustand machte die alte Bundesrepublik zu einer Art
Frontstaat, der stindig auf der Hut sein musste vor der Fiinften Kolonne der
Kommunisten. Allzu widerborstige Kritiker wurden mit dem Verdikt: ,,Geh doch nach
driiben, wenn es dir bei uns nicht gefillt!*, ruhig gestellt. Schreckliche Horrorszenarien
von der Angriffslust der anderen Seite grassierten hiiben wie driiben. Sie dienten als
Rechtfertigung dafiir, dass den Biirgern (oder den Politikern?) der teilsouverdnen
Bundesrepublik die ungebremste Demokratie und die Wahrheit iiber die deutsche Lage
nur in homdopathischen Dosen verabreicht werden konnte. Das Wahlkampfmotto Willy
Brandts ,, Mehr Demokratie wagen!“ war damals mutiger, als es heute erscheinen mag.
Welche Rechte die Alliierten auf deutschem Boden hatten, wurde den staunenden
Demonstranten erst klar, als sie ihre riihrend naive Sitzblockade in Mutlangen vor den
Toren einer US-Kaserne veranstalteten. Der Zugang blieb nicht nur deutschen
Staatsanwilten, sondern auch Bundesabgeordneten verwehrt. Und iiber die Folgen einer
militdrischen Auseinandersetzung in Deutschland konnte nur hinter vorgehaltener Hand
gesprochen werden. Alles, was mit der Bundeswehr zusammenhing, unterlag ohnehin
schérfster Geheimhaltung.

Angst vor direkter Demokratie?

Sorgfiltig waren nahezu alle wesentlichen Elemente direkter Demokratie aus dem
Grundgesetz ausgespart worden. Es galt, misstrauisch gegeniiber den eigenen Biirgern
zu sein. Waren sie womdglich ein ,Sicherheitsrisiko’? Was wiirden sie anstellen, wenn
sie etwa ihren Bundesprisidenten direkt wihlen sollten? Wiirde es dann nicht ein
dhnliches Desaster geben wie damals, als die Osterreicher Kurt Waldheim in direkter
Volkswahl zum Bundesprasidenten wéhlten und die Welt mit Fingern auf die ewig
Gestrigen wies? Volksbegehren und Volksentscheid schienen auch in der
Bundesrepublik Deutschland geeignet, Neonazismus bzw. Kommunismus Tiir und Tor
zu O0ffnen. Das musste zumindest auf Bundesebene unter allen Umstdnden vermieden
werden. Und den strukturellen Schwichen des politischen Systems der Weimarer
Republik begegnete man bereits im Parlamentarischen Rat mit der Schaffung des
konstruktiven Misstrauensvotums und einer ungewohnlich erschwerten Auflésung des
Bundestages. Hétte man durch diese Verfassungsregeln nicht die Republik von Weimar
retten kdnnen? Tatsdchlich war die Stellung des volksgewéhlten Reichsprisidenten in
der Weimarer Republik weit stirker als die des vom Bundestag gewihlten
Bundeskanzler. Zwar war es unter dem Gesichtspunkt der Regierbarkeit sicher
konsequent, das Listenwahlrecht, das eine Vielzahl von Parteien begiinstigt, durch eine
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Kombination aus Mehrheits- und Verhéltniswahlrecht zu ersetzen und vor allem die
Fiinfprozentklausel einzufiihren, die kleine Parteien vom Parlament fernhalten sollte.
Eine exakte Widerspiegelung der Wiahlermeinungen im Parlament ist damit freilich
nicht moglich.

4.1 Die Berliner Republik: Ein neues Deutschland?

Dieser wirtschaftlich starke, aber politisch schwache deutsche Staat gewann durch die
Wiedervereinigung eine neue Dimension. Ein Politikfenster hatte sich gedffnet, das eine
beherzte Bundesregierung unter Helmut Kohl so weit aufstiel, dass wieder ein
souverdner deutscher Nationalstaat in Europa entstehen konnte. Unsere engsten
Verbiindeten Frankreich und GrofBbritannien haben freilich alles unternommen, um
dieses Ereignis zu verhindern. Sie verfolgten selbstverstindlich nur ihre eigenen
nationalen Interessen. Die Selbstbestimmung der Vélker, ein hehres Wort fiir
Sonntagsreden, mochte fiir andere gelten, aber doch keinesfalls fiir die
,unzuverldssigen’ Deutschen. Sie hatten — wie vor ihnen die Franzosen unter dem
groflen Napoleon Bonaparte — durch ihren Hegemonieanspruch Europa in den Strudel
des Krieges gerissen. In der Rolle eines abhingigen Juniorpartners war die alte
Bundesrepublik fiir Frankreich, die USA und andere relativ leicht handhabbar gewesen.
Aber wie wiirde sich das neue Deutschland als gleichberechtigter Partner verhalten?
Wie konnte die Kraft und Dynamik der Deutschen zum Wohle Europas gebédndigt und
kanalisiert werden? Immerhin schien es zwei Fesseln zu geben, die den wirtschaftlich
und moglicherweise auch militdrisch gefdhrlichen Gulliver am Boden festhalten
konnten: NATO und Wéhrungsunion.

Der gefesselte Gulliver

Aus historischer Erfahrung wissen unsere Nachbarn, dass ein im Innern geeintes
Deutschland ein ernstzunehmender Kontrahent ist, dass sich aber die beriihmten queréls
allemands trefflich fiir eigene Zwecke nutzen lassen. Die Stirken der Deutschen:
Erfindungsgeist, Organisationstalent, Qualitdtsarbeit und Exportkraft, mussten
,eingehegt’ werden, wenn das miithsam austarierte europédische Michtegleichgewicht,
das sich nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hatte, nicht beschddigt werden sollte.
Durch die Montanunion (EGKS), die spéter Bestandteil der Europdischen Gemein-
schaften wurde, war es gelungen, die deutsche Industrickapazitit so einzubinden, dass
sie nicht fiir militdrische Aktionen (Stichwort: ,Dicke Berta’) genutzt werden konnte. Es
blieb die Sorge vor der Schlagkraft der von de Gaulle und anderen im Zweiten
Weltkrieg bewunderten und gefiirchteten deutschen Armee. Das Grundgesetz sah
zunichst keine deutschen Streitkriafte vor. Erst in der zweiten Hélfte der 1950er Jahre
zeichnete sich auf Grund der verdnderten weltpolitischen Lage eine Wiederbewaffnung
ab. Als das franzosische Projekt einer Europdischen Verteidigungsgemeinschaft
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aufgrund innerfranzosischer Querelen gescheitert war, wurde die Bundesrepublik in die
Nato aufgenommen und damit die neu aufgestellte Bundeswehr gewissermalien
neutralisiert. Bis zum Jahre 2002 musste die Bundeswehr, die zeitweilig einen Umfang
von einer halben Millionen Soldaten aufwies, auf eine operative Fithrung verzichten.
Die Balkankriege zeigten zunéchst, dass auch das wiedervereinigte Deutschland auf
eine eigenstindige Militarpolitik verzichten wiirde. Selbst einen Einsatz der Nato ohne
Mandat der UNO im Kosovo machte die neue rot-grilne Regierung mit. Es blieb die
Stirke der Deutschen Mark und der unabhingigen Bundesbank, die sich zu einer
monetdren Vorherrschaft auf dem Kontinent entwickelt hatte. Diese beherrschende
Stellung der Deutschen Mark sollte durch die Europdische Wahrungsunion mit der
Einfiihrung des Euro endlich gebrochen werden. Kokl musste im deutschen Namen
diesen Preis fiir die Unterschrift der Verbiindeten unter den Zweiplusviervertrag zahlen.
Es versteht sich von selbst, dass er sein Volk iiber die wahren Hintergriinde im Dunkeln
lieB. Und selbstverstindlich unterblieb ein deutsches Referendum zum Maastricht-
Vertrag, dem die Franzosen immerhin mit hauchdiinner Mehrheit zugestimmt hatten.

Gewachsenes Selbstbewusstsein

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigen sich Anfinge einer neuen weltpolitischen
Konstellation. Die Sowjetunion als zentraler Machtfaktor auch und gerade in Europa
fiel weg. Durch die Wiedervereinigung wurde Deutschland groBer und stérker. Seine
Abhingigkeit vom Wohlwollen der westlichen Alliierten des Zweiten Weltkrieges, die
in der Exklave Berlin (West) sichtbar wurde, hat deutlich abgenommen. Mit dem
Teilumzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin wurde das Ende der Bonner
Republik eingeleitet. Noch steht die neue Berliner Republik auf etwas wackligen Fiiflen,
weil manche neue Aufgabe fiir die durch die Vereinigung entstandene europdische
Mittelmacht im Schnittpunkt von West und Ost ungewohnt ist. Wie kein anderes
Gebdude symbolisiert das Bundeskanzleramt, das noch von dem damaligen
Bundeskanzler Helmut Kohl in Auftrag gegeben worden war, das neue deutsche
Selbstbewusstsein. Hatte das alte Bonner Bundeskanzleramt den Charme einer
rheinischen Sparkasse, wie es der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt auf den
Punkt gebracht hatte, so symbolisiert das neue Bundeskanzleramt allein durch seine
GroBe den Anspruch Deutschlands, eine gewichtige Rolle in Europa und in der Welt zu
spielen. Dabei scheint es zunéchst so, als ob auch das neue Deutschland keine anderen
Handlungsmaximen haben konnte als die alte Bundesrepublik: ,,Deutsche Politik ist
stets europdische Politik und ,,Deutschland steht fest an der Seite der Vereinigten
Staaten von Amerika®“. Beide Ziele erscheinen fiir sich genommen als gut und richtig,
bereits die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass sie einander durchaus widersprechen
konnen. In Zukunft wird dieser Widerspruch eher zunehmen, weil sich Europa und die
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USA auseinander entwickeln und weil Deutschland seine nationalen Interessen
(Stichwort: ,Deutscher Weg”) nicht ldnger verleugnen kann.

4.2 Das Erfolgsmodell Europa

Auf den ersten Blick scheint es so, als ob sich Europa auf der Erfolgsstrale befande.
Zumindest eine Einigung auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners konnte
zwischen den Mitgliedstaaten bisher stets erreicht werden. Die Gipfeltreffen der
europdischen Staats- und Regierungschefs endeten zumindest nach aulen erfolgreich,
auch wenn dieser ,Erfolg’ oft durch faule Kompromisse erkauft worden war.

Beschwérungsformeln

Als besonders schwierig erwies sich allerdings das Nizza-Treffen des Européischen
Rates, weil hier die Marschroute fiir die Osterweiterung der EU festgelegt werden sollte.
Ein offensichtliches Scheitern konnte vermieden werden. Allerdings musste der
franzosische Prisident Jacques Chirac bereits zum dufBlersten Mittel greifen, um die
franzosischen Interessen gegen (fast) alle anderen durchsetzen zu kénnen. Er musste
den Griindungsmythos der Europidischen Gemeinschaften beschwoéren und die
Deutschen an die ungeschriebenen Griindungsbedingungen erinnern. Demzufolge
miissen Franzosen und Deutsche stets zumindest gleichberechtigt sein. Deutschland und
Frankreich erhielten — trotz unterschiedlicher Bevolkerungszahl — je 26 Stimmen im
Europdischen Rat. Wie ein Regierungschef, der seine Politik mit Hilfe einer
Riicktrittsdrohung durchsetzt, kann Frankreich dieses Instrument allerdings nur dieses
eine Mal erfolgreich einsetzen. Denn mit dem Einsatz hat es sich verbraucht. Immerhin
gelang es, einen Konvent ins Leben zu rufen, der unter dem Vorsitz des ehemaligen
franzosischen Prasidenten Valéry Giscard d’Estaing eine europdische Verfassung
ausarbeiten soll. Selbst die Briten scheinen dem Gedanken ndher zu treten, dass eine
geschriebene Verfassung der Europdischen Union gut tun konnte. Freilich ist noch nicht
abzusehen, wie diese Verfassung endgiiltig aussehen und welchen Verbindlichkeitsgrad
sie haben wird. Noch existieren verschiedene Denkmodelle. Selbst ein Européischer
Prisident ist im Gespréach. Nach einer langen Durststrecke entwickelt sich der Euro zu
einer erfolgreichen Waéhrung. Chinesen und Araber versuchen das monetire
Ubergewicht der USA durch Devisenreserven in Euro etwas abzumildern. Der Euro
stabilisiert sich auf hohem Niveau gegeniiber dem Dollar. Selbst die britische Regierung
denkt iiber einen geeigneten Zeitpunkt fiir einen Beitritt GroBbritanniens zur
Européischen Wihrungsunion nach.
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Gemeinsame Sicherheits- und Auflenpolitik

Europa konnte also eine bedeutendere Rolle spielen, wenn es denn wenigstens in den
Fragen der groflen Politik einig wire. Dazu miisste es freilich eine (einzige)
Telefonnummer geben, unter der Europa zu erreichen ist, wie Henry Kissinger, der
frithere US-AuBenminister, ironisch angemerkt hat. Die Einfilhrung eines
Bevollmichtigten fiir die gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik in der Person des
ehemaligen Nato-Generalsekretdrs Javier Solana war ein richtiger Schritt in diese
Richtung, blieb aber auf halbem Wege stecken. Das alte Dilemma hat Europa wieder
eingeholt, wie sich an seiner Haltung gegeniiber dem von den USA gewiinschten
Irakkrieg zeigt. Durch die informelle Aufnahme Russlands in die Nato ist diese nun
auch sichtbar zum ,Debattierclub’ abgewertet. Die USA glauben sich in der Lage, allein
gegen den Rest der Welt ihre Interessen mit Brachialgewalt durchsetzen zu konnen.
Grofbritannien folgt den USA bedingungslos als Juniorpartner, in der englischspra-
chigen Presse treffender als Schosshiindchen (,poodle’) charakterisiert. Fiir die Briten
war Europa immer der europdische Kontinent, und spétestens seit dem Zweiten
Weltkrieg, als die USA Britannien vor dem Untergang retteten, gelten zwischen dem
Groflen und dem Kleinen besondere Beziehungen. Europa kann also solange nicht
handlungsfahig werden, wie GroBbritannien mit am Verhandlungstisch sitzt. De Gaulle
hatte das friiher als andere erkannt und den Briten den Eintritt in die Européischen
Gemeinschaften solange versperrt, wie er es vermochte. Europa reduziert sich damit auf
Deutschland und Frankreich, die beiden Stiefbriider, deren Verhiltnis zueinander stets
von einer Hassliebe gekennzeichnet war. Gelingt es, die Interessen beider wenigstens in
den wichtigsten Bereichen in Ubereinstimmung zu bringen? Wenn ja, sollten sie sich
zusammen mit den Beneluxlédndern zu einer Union zusammenschliefSen, um die andere
europdische Staaten konzentrische Kreise bilden konnten. Die Europidische Union
konnte sich dann ganz auf seine von den Briten, Didnen und anderen gewiinschte Rolle
einer Freihandelszone konzentrieren. Die Osterweiterung einer FEuropéischen
Freihandelszone lieBe sich sicher leichter bewerkstelligen als die VergroBerung einer
politischen Union.

Europdische Streitkrdfte

Auf die Dauer wird Europa nicht ohne eigenstindige Streitkrifte unter europdischem
Oberbefehl auskommen konnen, wenn es weiterhin eine Rolle in der Welt spielen will.
Noch drastischer klingt es von US-amerikanischer Seite: ,,Wenn es eine globale Macht
und ein Mitspieler im atlantischen Biindnis sein will, muss Europa wieder fahig werden,
Krieg zu fiihren”. Die Bemiihungen der Europider, bei der Aufstellung eigener
Streitkrifte die Struktur der Nato nutzen zu wollen, um kostspielige Doppelstrukturen
zu vermeiden, sind allerdings in eine Sackgasse geraten. Hier nutzt die Tiirkei ihre
Vetomacht, teils aus eigenniitzigen Motiven, teils im Interesse der USA. Da die Tiirkei
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zwar der Nato, nicht aber der Europdischen Union angehort, versucht sie, auf diesem
Wege ein Mitspracherecht zu erlangen. Die Vereinigten Staaten verfolgen eine
entgegengesetzte Strategie, die ausschlieflich ihren eigenen, nicht aber den
europdischen Interessen niitzt. Auf dem Prager NATO-Gipfel im Herbst 2002 erhoben
sie die Forderung, eine europdische Eingreiftruppe zu schaffen, die den US-
amerikanischen Streitkrdften Flankenschutz bietet. Sie soll — wie in Kabul — die
langwierige und kostspielige Stabilisierung der durch den Krieg der USA geschaffenen
politischen Verhiltnisse iibernehmen. Die Alliierten haben diesen Plan unter dem
Eindruck der US-,Sanktionen’ gegen die deutsche Regierung gebilligt. Die Européer
sollten diesen Schalmaienklédngen aber nicht linger widerstandslos folgen und statt
dessen unbeirrt ihre eigene, von den USA unabhéngige Krisenreaktionstruppe schaffen.
Die bereits bestehenden gemischten Korps bzw. Brigaden konnten hierfiir den
Grundstock bilden. Die erforderlichen Finanzmittel miissen bereit gestellt werden, auch
wenn dies in der gegenwértigen Finanzmisere besonders schmerzt.

4.3 Die Welthegemonialmacht

Durch den Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in den Zweiten Weltkrieg und
thren fulminanten Sieg iiber Japan und Deutschland verdnderte sich das
Machtgleichgewicht auf der Erde nachhaltig. Das britische Kolonialimperium begann
zu brockeln, GroB3britannien verlor in den folgenden Jahren seine Stellung als weltweit
agierende Groflmacht, wie dies zuvor schon Frankreich hatte hinnehmen miissen. Neben
den USA gab es nur noch den ,Aufsteiger’ Sowjetunion, die durch den Sieg der Roten
Armee tiber die Deutsche Wehrmacht in die Lage versetzt worden war, halb Europa zu
besetzen und dem eigenen Herrschaftsbereich einzuverleiben, auch wenn die Staaten
nominell selbstindig blieben. Die Sowjetunion stieg zur zweiten Nuklearmacht auf,
deren Raketentechnik zeitweise die der USA {iberrundete. Als Gegenstiick zur Monroe-
Doktrin, mit der die USA im 19. Jahrhundert das Eingreifen der Europder in ihrem
lateinamerikanischen Hinterhof unterbinden wollten, galt in der zweiten Hélfte des 20.
Jahrhunderts im Ostblock die Breschnew-Doktrin, mit der die Sowjetunion jede eigene
militdrische Intervention in ihrem Machtbereich als innere Angelegenheit dem Zugriff
von auflen entzog. Erstaunlicherweise hielten sich die USA stets an diese Vorgabe, als
auch die Aufstinde in den Satellitenstaaten von Panzern niedergewalzt wurden.

Mit dem Untergang der Sowjetunion und dem Ende des Ost-West-Konflikts, der die
Mauer zwischen den Blocken zum Einsturz brachte, blieb nur noch eine der beiden
Superméchte iibrig, die USA. Die bis dahin herrschende Defensivstrategie wurde Schritt
fiir Schritt durch eine neue strategische Strategie des ,,Rollback and Liberation‘ ersetzt.
Nach dem Machtgewinn im Gefolge des siegreichen Golfkriegs unter George Bush
senior erlebte Amerika unter Bill Clinton ein ungeahntes wirtschaftliches Wachstum
(Stichwort: ,Friedensdividende’), das den Boden fiir weitere Aufriistungsmafnahmen
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des Nachfolgers bereitete. George W. Bush erhdhte nicht nur den Verteidigungsetat ins
Gigantische, sondern er setzte sich auch an die Spitze derer, die eine ,Knebelung’ der
USA durch volkerrechtliche bzw. vertragliche Bindungen oder Riicksichtnahmen auf
Alliierte ablehnen. Die Nationale Sicherheitsstrategie der USA spricht unverhohlen aus,
dass die USA ihr Recht zur Selbstverteidigung gegebenenfalls auch durch
,vorbeugende’ Mallnahmen und notfalls auch ohne UN-Mandat wahrnehmen werden.
Vollig auBerhalb des Denkbaren ist eine Unterstellung US-amerikanischer Soldaten
unter den Internationalen Strafgerichtshof. Der Krieg als legitimes Instrument der
Politik riickt damit wieder in das Blickfeld vor allem der USA. Es liegt auf der Hand,
dass eine solche Haltung auf Dauer die Position der UNO schwichen wird.

Deutschland zwischen USA und Europa

Umgekehrt verlieren militérische Biindnissysteme wie die NATO oder die in der UNO
zusammen geschlossene Staatengemeinschaft rapide an Bedeutung. Europa riickt fiir die
USA noch weiter an die Peripherie, wihrend neben Russland vor allem China an
Bedeutung gewinnt. Mit einer Briicke zwischen Washington und Moskau versuchen die
USA ihren Bedeutungsverlust in Westeuropa zu kompensieren und schwichen dabei
zugleich die Nato. Noch entscheiden die stindige Mitgliedschaft im Sicherheitsrat und
die Verfiigung iiber eigene Atomwaffen dariiber, in welcher Liga ein Staat spielt. Ange-
sichts der neuen Hegemonialpolitik der USA ist allerdings fraglich, wie lange die UNO
tiberhaupt noch eine eigenstindige Rolle spielen kann. Prasident George W. Bush wird
nicht miide, die Eigenstindigkeit der USA gegeniiber der UNO zu betonen. Zum
Grundkonsens der alten Bundesrepublik gehdrte der enge Schulterschluss mit den Ver-
einigten Staaten von Amerika. Wer auf der anderen Seite der Demarkationslinie eine
nuklear geriistete Supermacht weil3, der keine friedlichen Absichten unterstellt werden
konnen, der ist froh iiber einen starken Beschiitzer. Dass fiir diesen Schutz auch
weitgehende Einschrinkungen der eigenen Souverénitit hinzunehmen waren, wurde als
unabénderlich angesehen. Als die USA in der Folge des Koreakrieges eine Wieder-
bewaffnung der Bundesrepublik wiinschten, konnte Adenauer alsbald Vollzug melden.
Dies war ein Schritt zum deutschen Wiedereintritt in den Club der westlichen
Demokratien, der fast allen Beteiligten leicht fiel. Die alte Bundesrepublik unterstellte
die Bundeswehr um so lieber der Nato, als an deren Spitze ein US-amerikanischer
Viersternegeneral und iiber ihm der US-Président stand. Erst als de Gaulle Frankreich
aus dem militdrischen Teil der Nato l6ste, eine eigene Atomstreitmacht (,force de
frappe’) aufbaute und die Deutschen von den Amerikanern ,abzuwerben’ versuchte,
gerieten die bundesdeutschen Spitzenpolitiker in Verlegenheit. Sie sollten sich zwischen
Frankreich und Amerika entscheiden, eine Entscheidung, die alle iiberforderte, die ein
,sowohl als auch’ fiir den einzig gangbaren Weg hielten.
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Wiederentdeckung der Geopolitik

Die alte Bundesrepublik hatte im Windschatten der Weltpolitik gelegen, geopolitische
Entscheidungen wurden ihr nicht abverlangt. Vielmehr war sie — ebenso wie die DDR —
selbst Gegenstand und Aufmarschfeld fiir das geopolitische Ringen der Supermichte
USA und UdSSR in Europa. Keine der beiden Seiten konnte Deutschland der anderen
liberlassen, ohne ihren Status als Weltmacht in Frage zu stellen. Ohne
Militarstiitzpunkte oder Kolonien, allein auf seine Wirtschaftskraft gestiitzt, konnte die
alte Bundesrepublik keine eigenstindige Position vertreten, sondern folgte fast immer
widerspruchslos der von Washington vorgegebenen Leitlinie. Dabei spielte die ,Geisel’
Berlin (West) in der Hand der Sowjets eine wichtige Rolle, die ohne die USA nicht zu
halten war. Die Vereinigten Staaten verfolgten indessen unbeirrt ihre eigenen
geostrategischen Interessen, ohne jemals auf die Deutschen Riicksicht zu nehmen. Dazu
gehorte selbstverstiandlich auch der Krieg als Instrument der Politik, gebremst freilich
durch die Absicht der Kontrahenten, einen weltweiten Atomkrieg zu vermeiden. Nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion geriet das miithsam austarierte Gleichgewicht des
Schreckens ins Wanken. Die USA wurden zur hegemonialen Hypermacht, der nichts
und niemand widerstehen kann. Die Regierung Kokl bekam dies zu spiiren, als sie sich
mit der ultimativen Forderung der USA konfrontiert sah, eigene Truppen fiir den
(zweiten) Golfkrieg bereit zu stellen. Durfte sich Deutschland {iberhaupt beteiligen, lief3
das Grundgesetz dies zu? Der Koalitionspartner der Union, die FDP, zog vor das
Bundesverfassungsgericht und lie§ diese Frage kldren. Ein einmaliger Vorgang, der
aber zu dem FErgebnis fiihrte, dass der deutschen Bundeswehr durch
Parlamentsbeschluss auch Einsdtze auflerhalb des NATO-Gebietes (out of area) erlaubt
werden konnen. Dessen ungeachtet nahm Deutschland zwar nicht am Krieg teil, hatte
sich aber zum Ausgleich mit einem {iberdimensionalen Beitrag an den Kosten dieses
Krieges zu beteiligen. Diese Scheckbuchdiplomatie lie sich bei den Kriegen auf dem
Balkan allerdings nicht mehr aufrecht erhalten. Die Bundeswehr nahm erstmals an
einem Krieg aktiv teil, weitere Einsdtze folgten.

,» Wer nicht fiir uns ist, ist gegen uns!*“

Nicht erst die Terroranschldge vom 11. September 2001 haben die Welt verdndert, sie
haben aber den Wandel sichtbar werden lassen. Die bislang auf ihrem Territorium
unangreifbar scheinenden USA mussten hinnehmen, dass das Symbol ihrer die
Weltokonomie beherrschenden Macht, das World Trade Center, von ausliandischen
Terroristen bis auf die Grundmauern zerstdrt wurde. Die Aktienmérkte der Welt
spiegelten das Dilemma wider. Dieser Anschlag traf die Amerikaner an ihrem
Lebensnerv und schuf die Stimmung in der Bevolkerung, die den Prisidenten geradezu
zu einem Krieg gegen die Terroristen notigte. Da die Téater sich selbst umgebracht
hatten und ihre Hinterménner unsichtbar waren, lag der Gedanke nahe, Afghanistan als
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Objekt fiir den Krieg auszuwihlen, da der als Terrorchef entlarvte Osama bin Laden
Gast der afghanischen Taliban-Machthaber war. Dieser Krieg wurde (noch) im Rahmen
der internationalen Anti-Terror-Koalition gefiihrt, die ndchsten Kriege werden die USA
hingegen allein oder mit von ihnen ausgesuchten Staaten bzw. Biindnissen fiihren. Das
gestorte Verhéltnis zur Nato ldsst die Tendenz erkennen. Unmittelbar nach dem
Terroranschlag hatte die Nato den Biindnisfall erklért, war aber von den USA nicht als
Biindnis in den Krieg einbezogen worden. Lediglich einzelne Mitgliedstaaten wurden
aufgefordert, bestimmte Leistungen — vor allem zur Stabilisierung der Nachkriegs-
situation — zu erbringen. Der Krieg fand unter deutscher Beteiligung statt und konnte
zumindest zu einem vorldufigen Ende gefiihrt werden. Seither gilt die Parole der USA:
,,Entweder ihr seid fiir uns, oder ihr seid fiir den Feind!*.

Uneingeschrdnkte Gefolgschaft?

In seinem Bericht an den US-amerikanischen Kongress hat George W. Bush am 17.
September 2002 sein kiinftiges Programm von der Hegemonialmacht USA deutlich
werden lassen: ,,Wenn die Vereinigten Staaten sich auch stets bemiihen werden, die
Unterstiitzung der internationalen Gemeinschaft zu gewinnen, werden wir nicht zogern,
allein zu handeln und, falls erforderlich, unser Recht auf Selbstverteidigung ausiiben,
indem wir praventiv gegen die Terroristen vorgehen, um sie davon abzuhalten, unserem
Volk und unserem Land Schaden zuzufiigen®“. Die unbedingte Solidaritdt, die
Bundeskanzler Schroder den Amerikanern unter dem Eindruck der ersten
Schreckensbilder vom 11. September versprochen hatte, machte einen Bedeutungswan-
del durch. Aus Solidaritit wurde Gefolgschaft, nur das ,unbedingt’ blieb unverindert.
Was immer die Amerikaner vorhaben, die Verbiindeten werden es ,rechtzeitig’
erfahren, ndmlich dann, wenn sie ihre Truppen in Marsch zu setzen haben. Eine
kritische Solidaritdt, wie sie unter gleichberechtigten Partner iiblich sein mag, ist
hingegen nicht gefragt. Die Grundbedingung fehlt: Deutschland und die USA
verhandeln nicht auf gleicher Augenhohe, wie der US-Botschafter in Berlin deutlich
gemacht hat. Der im Wahlkampf formulierte Anspruch Schrdders, iiber deutsche Politik
werde in Berlin entschieden, erscheint zwar etwas vollmundig, die Reaktion der
Amerikaner darauf fiihrt aber zu einer wichtigen Klérung.

Es gibt keine deutsch-amerikanische Freundschaft, wie es iiberhaupt keine
Freundschaft zwischen Volkern oder Staaten gibt. Vielmehr handelt es sich lediglich
um partielle Interesseniibereinstimmungen, deren gemeinsame Schnittmenge kleiner
oder groBer sein kann. Jede deutsche Regierung wird kiinftig illusionslos zu priifen
haben, wie und mit wem die deutschen Interessen am besten durchgesetzt werden
konnen. Dass sie dabei nicht riskieren darf, der Hypermacht ins Gehege zu kommen,
versteht sich von selbst. Wie diese sich verhdlt, wenn ihr die Politik einer
,befreundeten’ Regierung missfallt, bekommt zur Zeit die Bundesregierung zu spiiren.
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In voraus eilendem Gehorsam warnen manche Unternehmer davor, dass die
,UnbotméBigkeit’ der deutschen Regierung zu einem Boykott deutscher Waren in den
USA fiihren konnte.

5. Reden iiber den Staat

Im Folgenden wird der Staat in fiinf verschiedenen Problemkonstellationen behandelt.
Dabei sollen die Stirken und Schwichen des gegenwirtigen Staates beleuchtet und nach
Ansatzpunkten fiir eine Reform des Staates an Haupt und Gliedern (Stichwort:
,Wiedergeburt’) gesucht werden. Als erstes fillt unmittelbar ins Auge, dass der Staat
heute angesichts der parteipolitischen Verfilzung und der Vetomacht von Interessen-
gruppen viel von seiner Handlungsfdhigkeit eingebiilt hat. Die Ausrichtung der Politik
auf die Bediirfnisse der Mediendemokratie, das Schielen auf die Ergebnisse von Mei-
nungsumfragen und die Inszenierung von Politik tun ein Ubriges dazu. Heute unterliegt
iiberdies der Nationalstaat in einer Welt, deren Grenzen durchldssiger werden und in der
transnationale Konzerne als Global Players globalisierte Méarkte erobern, signifikanten
Handlungsrestriktionen. Kriege verdndern das bestehende Machtgleichgewicht u.U.
erheblich. An ihnen teilzunehmen bedeutet, Leben und Wohlstand der Biirger aufs Spiel
zu setzen. An ihnen nicht teilzunehmen bedeutet jedoch, moglicherweise bei der
kiinftigen Verteilung von Rohol, lebenswichtigen Bodenschétzen und Zugangsrechten
zu Absatzmirkten zu kurz zu kommen und damit die Basis fiir den eigenen Wohlstand
zu zerstoren. Zudem kann es den Verlust des ,Wohlwollens’ der Hegemonialmacht mit
unkalkulierbaren Folgen fiir die eigenen Absatzmirkte nach sich ziehen. Diesen neuen
Herausforderungen muss sich Deutschland stellen, ohne die Probleme auf die lange
Bank schieben zu konnen. Ob sich ,,Die blockierte Republik* wirklich — wie weiland der
Baron Miinchhausen — am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann, ist durchaus
fraglich. Gefordert wird daher nichts weniger als eine Neukonzeption des Staates aus
dem Geist der Politik. Im Einzelnen geht es um den kooperativen Staat, den Staat in der
Mediendemokratie, den Staat in der Globalisierung, den Staat im Krieg und schlieBlich
um die Wiedergeburt des Staates.

5.1 Der kooperative Staat

Angesichts der vielfdltigen Bindungen und Abhéngigkeiten und der Vielzahl der
Akteure muss der Staat nach neuen Wegen suchen, seine Ziel durchzusetzen. Dafiir
kommt allerdings nicht so sehr der Steuerungsmodus Regulierung in Frage, weil er ein
Uber- und Unterordnungsverhiltnis zwischen Staat und Biirgern unterstellt, das so heute
nicht vorausgesetzt werden kann. Vielmehr geht es um den Steuerungsmodus
Kooperation, der konzertierte Aktionen und Uberzeugungsstrategien an die Stelle von
Befehl und Gehorsam setzt. Auch diese Art zu steuern stof3t freilich an seine Grenzen,
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wenn sich Staat und Interessengruppen, Bund und Lénder, Regierung und Opposition
gegenseitig blockieren. Es muss dann nach neuen mutigen Wegen gesucht werden, um
die notwendigen Reformen nicht nur in Expertenkommissionen zu besprechen, sondern
auch in die politische Realitit umzusetzen. Dazu miissen Bundeskanzler und
Bundesregierung wenigstens fiir eine gewisse Zeit des tagespolitischen Drucks
enthoben werden. Zum einen sollte insofern wieder Fairness im Verhiltnis der
Massenmedien zur Regierung eintreten, als die ,Schonfrist’ der hundert Tage wieder
gelten sollte, die nach der Bundestagswahl 1998 klammheimlich abgeschafft wurde.
Damals wurden der neuen rot-griinen Bundesregierung bereits Fehler vorgeworfen,
bevor sie iberhaupt im Amt war. Eine Regierung muss aber die Chance nutzen konnen,
die notwendigen ,Grausamkeiten’, also die fiir viele Biirger unangenehmen
MalBnahmen, gleich zu Anfang begehen zu koénnen, ohne sofort mit Existenzverlust
bedroht zu sein. ,,Selten ist eine Bundesregierung direkt nach der Wahl so heftig
attackiert worden [...]*.

Zum anderen sollte der permanente Wahlkampf, den der Bundeskanzler zu absolvieren
hat, im Interesse der Konzentration auf die Sacharbeit zeitlich limitiert und kanalisiert
werden. Die Parteipolitisierung des Bundesrates zwingt den Bundeskanzler, bei jeder
Landtagswahl um den Gewinn oder Erhalt einer Stimmenmehrheit im Bundesrat zu
kdmpfen. Angesichts des abnehmenden Interesses der Wihler an Landtagswahlen wére
entweder an eine Zusammenlegung der Landtagswahltermine mit dem Termin fiir die
Bundestagswahl zu denken oder die Landtage aller Lénder zur Halbzeit der
Bundestagslegislaturperiode wéhlen zu lassen. Dann gédbe es einen ernst zu nehmenden
Test fiir die Regierungspolitik, ohne dass der Kanzler permanent Wahlkampf fiihren
musste.

Regieren ohne Staat?

Regieren wird im allgemeinen Bewusstsein mit Steuern, Lenken, Richtung geben gleich
gesetzt. Ist es denkbar, dass dies alles ohne den Staat geschehen konnte? Oder ist
staatliche Steuerung vielleicht ganz iiberfliissig? So fehlen dem Bundeskanzler — anders
als beispielsweise dem britischen Premierminister — im deutschen Bundesstaat die
direkten Durchgriffmdglichkeiten. Die Ergebnisse der Implementationsforschung haben
iiberdies gezeigt, dass der mit Reformen angestrebte Steuerungserfolg nur selten
erreicht wird. Daraus konnte man — vielleicht etwas voreilig — den Schluss ziehen, dass
es des Staates eigentlich nicht bediirfe, da die Selbststeuerungskréfte des Marktes alles
schon ins rechte Gleichgewicht bringen wiirden. Der Staat wiirde dabei nur stéren und
den Markt an seiner heilsamen (heiligen?) Aufgabe hindern. Ronald Reagan hatte
diesen Gedanken in den USA und Margaret Thatcher in GroBbritannien in Politik
umgesetzt. Tatsdchlich ist Marktversagen jedoch zumindest ebenso hdufig wie
Staatsversagen, und die Folgen von Reagonomics und Thatcherismus spiiren beide
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Lander noch heute. Die Schere zwischen Arm und Reich 6ffnet sich noch weiter und
schlimmer noch: Diesem privaten Reichtum steht 6ffentliche Armut gegeniiber. Damit
hatte sich — nach dem Maximalstaat — nun auch das Konzept des Minimalstaates
desavouiert. Der neue Staat muss vielmehr zumindest die folgenden Aufgaben
wahrnehmen und dazu finanz- und handlungsstark genug sein: Stabilisierung der
Gesellschaft, Koordination von Interessen, Schutz seiner Biirger sowie Gewahrleistung
des Rechts. Dariiber hinaus muss er letztinstanzlicher Schiedsrichter und Anwalt nicht
vertretener Interessen sein.

Kooperativer Foderalismus

Der deutsche Bundesstaat ist dadurch gekennzeichnet, dass Bund und Linder in weit
starkerem Malle auf einander angewiesen sind als beispielsweise Union und Staaten in
den USA. Der Bund muss sich in den meisten Fillen von den Landern geliehener
Organe (Stichwort: ,Organleihe’) bedienen, um seine Gesetze ausfiihren zu lassen. Die
Lander sind vor allem durch Gemeinschaftsaufgaben und Mischfinanzierung an den
Bund und an einander gekettet. Zudem sehen sich die Lénder stindig der
Anziehungskraft des grofsten Etats (Adolph Wagner) ausgesetzt, d.h. der Bund hat seit
seiner Griindung im Jahre 1949 zahlreiche Kompetenzen an sich gezogen. Die Lander
reagieren auf diese fiir sie bedrohliche Situation mit einer Abstimmung ihrer Politik im
Vorfeld der Bundesratsentscheidungen. Dabei gewinnt wiederum die Exekutive an
Macht, wihrend die Landtage aulen vor bleiben. Stot dieses Vorgehen schon in der
einfachen Politikverflechtung von Bund und Lédndern auf verfassungsrechtliche und
demokratietheoretische Bedenken, so gilt dies erst recht in der doppelten
Politikverflechtung. Im Wechselspiel zwischen Landern, Bund und Europiischer Union
verdndern sich unmerklich auch die Strukturen des Bundesstaates. Um schnell genug
eine gemeinsame Position der Lénder gegeniiber der EU festlegen zu kénnen, wurde mit
der Europakammer ein stindiger Ausschuss des Bundesrates geschaffen, der jedoch
verfassungsrechtlich nicht unbedenklich ist.

5.2 Der Staat in der Mediendemokratie

Kein politisches System des westlichen Typs kann heute unbeeinflusst von den Medien
existieren. Medien und Politik konstituieren einen 6ffentlichen Raum, in dem sich der
Meinungsbildungsprozess abspielt. Journalisten und Politiker leben in einer Art
Symbiose zusammen. Sie fordern nicht nur gegenseitig ihre Karrieren, sondern der eine
kann ohne den anderen nicht existieren. Die Massenmedien dienen als Lautsprecher
politischer Botschaften, ohne sie verhallen die Worte der Politiker ungehort. Allerdings
miissen die Politiker ihre Aussagen dem Pulsschlag der Medien anpassen. Nur
hidppchenweise werden einzelne Sitze des Politikers (,sound bites’) in die
Nachrichtensendungen eingebaut. Wer das Wichtigste in wenigen Sekunden

23



riiberbringt, hat einen Startvorteil vor seinem Kontrahenten. Durch episodische
Rahmung werden die groBen Probleme zudem von den Medien auf die Ebene von
Einzelschicksalen reduziert. Politische Entscheidungen der Wiahler wie der Gewéhlten
werden scheinbar oder tatsdchlich ,aus dem Bauch heraus’ getroffen. Emotionalisierung
und Personalisierung der Politik sind die Folge. An die Stelle der eigentlichen
Probleme treten Geflihle und Personen in den Vordergrund. Da Meinungsforscher
staindig die Biirger befragen, sind die meisten Spitzenpolitiker auf die Ergebnisse der
Meinungsumfragen fixiert und richten ihre Politik entsprechend danach aus. Manchmal
entscheiden die Zustimmungswerte fiir einen Prisidenten sogar liber Krieg und Frieden.

Regieren in der Mediendemokratie

Am deutlichsten treten die Charakteristika der Mediendemokratie in Wahlkampfzeiten
zutage. Wahlkimpfe werden dann zu medienvermittelten Schaukdmpfen, am
deutlichsten sichtbar im Fernsehduell. Hier fithren die professionellen Medienberater,
die spin doctors, Regie. Das Image der Kandidaten wird nach den Bediirfnissen des
Fernsehens getrimmt. Stottern oder komplizierte Schachtelsdtze sind bei Strafe des
Liebesentzugs durch das Publikum verboten. Aus bleichen, grimmigen Politikern
werden gebrdunte, lichelnde Charmeure, die ihre Botschaft dem Wahlbiirger in
freundlicher Verpackung servieren. Politik wird flir das Publikum inszeniert, der
Unterschied zwischen Schein und Realitdt verschwimmt immer mehr. Unangenehme
Wahrheiten werden zumindest vor der Wahl verschwiegen, einschneidende Ma3nahmen
werden aufgeschoben und nach Moglichkeit ganz vermieden. Unter diesen Umsténden
fallt es jeder Regierung, die um ihre Wiederwahl bangen muss, umso schwerer, die
stille und undankbare Kérrnerarbeit der alltiglichen Problembewiltigung zu leisten.
Wie viel medienwirksamer ist es doch, vollmundige Versprechen zu machen, auch
wenn es sich lediglich um symbolische Politik handelt, weil die Realisierung noch ganz
in den Sternen steht. Nur in Krisenzeiten, bei Naturkatastrophen oder Kriegen, ist
wieder eine entschiedene und starke Fiihrung erwiinscht (,Blut, Schweill und Trénen’,
Winston Churchill), die zupackt und sagt, wo es lang geht.

Rechtspolitische Diskurse

Auf den ersten Blick scheint das Recht ein Fremdkorper in der Medienlandschaft zu
sein. Ist das Recht nicht an hehre Grundsétze gebunden, die tief im Philosophischen
wurzeln und menschlichem Zugriff entzogen sind? Tatsdchlich mag dies fiir den
Zusammenhang von Recht und Gerechtigkeit durchaus Giiltigkeit besitzen. Fiir das so
genannte positive Recht gilt es jedenfalls nicht. Denn hierbei handelt es sich um
Rechtsentscheidungen, die vom Gesetzgeber, von der Gerichtsbarkeit oder von der
Verwaltung getroffen werden. Diese Entscheidungen kénnen im Normalfall so oder
anders ausfallen, je nachdem, welche Interessenkonstellation sich schlielich durchsetzt.
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Nur in fundamentalen Fragen der Ethik (Stichwort: Genmanipulation) wird dieses
Entscheidungsmuster gelegentlich durchbrochen. Vor allem bei der Gesetzgebung zeigt
sich aber, dass es anstelle klarer Aussagen oft zu dilatorischen Formelkompromissen
(Carl Schmitt) kommt. Ein politischer Streit wird also nicht hier und jetzt an Ort und
Stelle entschieden, vielmehr wird der Interessengegensatz in einen offenen
Rechtsbegriff (z.B. ,wirtschaftliche Zumutbarkeit’) gekleidet, auf den sich alle einigen
konnen. Die Interpretation dieses Begriffs ist dann auf einer anderen Ebene, z.B. vor
Gericht, zu einem spiteren Zeitpunkt vorzunehmen. Dabei zeigt sich, dass das Recht
selbst ein kommunikatives Netzwerk und sein wichtigsten Medium die Sprache ist.
Uber Recht muss z.B. vor Gericht, aber auch in Bundestag oder Bundesrat geredet, d.h.
debattiert, gestritten etc. werden. Das Ergebnis dieses Diskurses ist je nach dem ein
Urteil, ein Gesetz, ein Verwaltungsakt oder Ahnliches.

5.3 Der Staat in der Globalisierung

Die grofite Herausforderung fiir den heutigen Staat, der als Nationalstaat iiber ein
rdaumlich abgegrenztes Staatsgebiet verfiigt, stellt die Globalisierung dar. Neben der
Vervielfachung der Kommunikationsmoglichkeiten, der Entgrenzung von Mérkten und
verstirktem Wettbewerb fasziniert vor allem die Globalisierung des Horizonts der
Moglichkeiten. Technische Neuerungen, insbesondere die Nutzung des Internets,
machen es moglich, dass Grenzen durchldssig, grofle Distanzen iiberwindbar und selbst
der Tag-/Nachtrhytmus unwichtig werden. Arbeitsprozesse konnen entflochten werden,
um Entwicklung, Planung, Produktion etc. rdumlich so zu verteilen, dass mit der
Erdumdrehung und dem Stand der Sonne stindig die Tagzeiten genutzt werden konnen.
Elektronische Dienstleistungen konnen iiberall auf der Erde erbracht werden, so dass
sich der Konkurrenzkampf enorm verschérft. So ldsst Amexco (American Express)
beispielsweise seine elektronischen Buchungen in Siidindien vornehmen, wo die
Dienstleistungen erheblich billiger sind als in Europa oder in den USA. Nicht nur das
Lohnniveau, sondern auch die Sozialsysteme in den entwickelten Staaten
(,Hochlohnlénder’) geraten unter Druck. Arbeits- und lohnintensive Industrien wandern
in Niedriglohnldnder ab. Arbeitspldtze gehen in groBem Ausmal} verloren. Aber nicht
nur die Optionen fiir Niedriglohne und geringe Sozialabgaben stehen offen, sondern
auch fiir reduzierte Arbeits- und Umweltschutzstandards, Biirger- und Menschenrechte
sowie letztlich fiir die Existenz und Hohe bestimmter Steuern. Auch sie werden wie das
Rechts- und Verwaltungssystem zum Standortfaktor. Gleichzeitig geht die Zahl der
Kinder zuriick. Damit gerét jedoch vor allem der hoch entwickelte Staat in eine doppelte
Zangenbewegung: Bei sinkenden Steuereinnahmen und sich verschlechternder
Alterspyramide steigt das Forderungsniveau fiir Sozialausgaben.
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Politik im Zeichen der Globalisierung

Es liegt auf der Hand, dass Auflen- und Wirtschaftspolitik eines Staates sich durch die
Globalisierung nachhaltig verdandert haben und weiter verdndern werden. Entsprechend
vielfdltig ist die Literatur auf diesem Gebiet. Aber auch die Innenpolitik wird durch die
Globalisierung beeinflusst, wie das Steuerbeispiel bereits gezeigt hat. Dieser Vorgang
wird erst in jiingster Zeit zum Thema politikwissenschaftlicher Analyse. Die
Demonstrationen gegen die Globalisierung und vor allem das unverhiltnisméfig brutale
Vorgehen der Polizei gegen Globalisierungsgegner tragen zur Aktualitit des Themas
bei. Hier zeigt sich die Ohnmacht beider Seiten gegeniiber der Globalisierung, nimlich
einerseits der Menschen, wie andererseits des Staates. Die Handlungsfahigkeit eines
Staates hiangt maflgeblich von den Finanzmitteln ab, die ihm zur Verfiigung stehen. Mit
sinkenden Steuereinnahmen miissen staatliche Aufgaben reduziert oder z.B. an Private
abgegeben werden. Aber nicht nur der klassische Aufgabenbestand eines Staates ist
gefdhrdet, sondern auch die ureigenste Domine eines souverdnen Staates, das
Rechtssystem. Seit dem Inkrafttreten des Biirgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 ist
ein ausdifferenziertes Rechtssystem in Deutschland entstanden, das sich bei vielen
Gelegenheiten bewéhrt hat. Es scheint kein Anlass zu bestehen, das Bewdihrte
aufzugeben oder auch nur stark zu veridndern. Die Globalisierung hat es jedoch mit sich
gebracht, dass auch das Recht dem Anpassungsdruck der transnationalen Grof8konzerne
ausgesetzt ist. Diese bevorzugen ohnehin internationale Schiedsgerichte, die ihre eigene
Entscheidungspraxis entwickeln, gegeniiber nationalen Gerichten. Rechtliche
Besonderheiten eines Landes werden als Standortnachteile gewertet, die sich angesichts
des Verdriangungswettbewerbs kaum ein Staat leisten kann. Auch die alteingesessene
Zunft der Rechtsanwilte beginnt sich allméhlich auf den globalen Wettbewerb
einzustellen, indem sich die deutschen Anwiélte mit ausldndischen Kollegen
zusammenschlieBen, um nicht von den internationalen Law Firms verdrdngt zu werden.

Deutschland als globalisierter Nationalstaat?

Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 sind Kulturnation und Staatsnation der
Deutschen wieder deckungsgleich. Deutschland hat ein gesichertes Staatsgebiet, eine
uneingeschrinkte Staatsgewalt und ein Staatsvolk. Durch die starke Zuwanderung
ethnisch andersartiger Menschen war jedoch lange umstritten, wie der Begriff
Staatsvolk zu interpretieren sei. Sind es nur die ethnisch Deutschen, oder gehdren dazu
nicht vielmehr alle Staatsbiirger, also auch die eingebiirgerten (,naturalisierten’)
ehemaligen Ausldnder? Und was ist mit den zahlreichen Gastarbeitern, die ihre
tiirkische Staatsangehorigkeit behalten wollen? Erst der 1998 ins Amt gewéhlten rot-
griinen Bundesregierung gelang es, ein modernes Staatsangehorigkeitsrecht durch den
Bundestag zu bringen, welches das herkommliche Jus sanguinis, das auf
Blutsverwandtschaft basierende Biirgerrecht, durch das Jus soli ersetzt, so dass auch in
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Deutschland geborene Kinder von Ausldndern mit der Geburt deutsche Staatsbiirger
werden konnen. War bereits das Staatsbiirgerrecht zwischen Regierung und Opposition
streitig, so gilt dies um so mehr fiir das Zuwanderungsgesetz. Damit wurde namlich das
Dogma der Ara Kohl, trotz Millionen von Zuwanderern sei Deutschland kein
Einwanderungsland, aufgegeben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach
Nation und Nationalstaat sowie ihrem Verhiltnis zueinander neu. Angesichts der
besonderen Lage der geteilten Nation in einem geteilten Europa war in der alten
Bundesrepublik das Konzept der postnationalen Identitit entworfen worden. Die
Loyalitit sollte nicht mehr der eigenen Nation und dem dazu gehorigen Staat gehoren,
sondern dem Grundgesetz. Eine solche postnationale Identitdt wird allerdings nirgends
gelebt, sie erscheint nach der Wiedergewinnung eines deutschen Nationalstaates auch
irgendwie antiquiert.

5.4 Der Staat im Krieg

Krieg und Staat sind zwei Seiten derselben Medaille. Hochste Machtentfaltung, u.U.
aber auch den Verlust der Existenz kann der Krieg fiir einen Staat bedeuten. Wenn die
Kriegsmaschinerie erst einmal in Gang gekommen ist, kann sie nur schwer gestoppt
werden. Anders als 1914 fehlte den Deutschen bereits zu Beginn des Zweiten
Weltkrieges allerdings jegliche Begeisterung fiir den Krieg. Bis zuletzt hatten sie
gehofft, der Krieg lieBe sich vermeiden. Die furchtbare Niederlage verstirkte diese
Tendenz zum Pazifismus noch. ,,Nie wieder Krieg!“ war die Handlungsmaxime der
meisten Deutschen. In den Zeiten des Ost-West-Konflikts gewdhnten sie sich an die
Existenz hochgertisteter fremder Armeen auf deutschem Boden. Die erst 1956 ins Leben
gerufene deutsche Bundeswehr war dem gegeniiber lediglich als Instrument zur
Kriegsverhinderung gedacht. Entsprechend groB war der Schock auch fiir die
Angehorigen der Bundeswehr selbst, als ein Einsatz im (zweiten) Golfkrieg moglich
schien. Zwar konnte dieser Einsatz noch durch grofziigige Zahlungen Deutschlands an
die kriegfiihrenden Méchte abgewendet werden. Im Kosovokrieg fiihrte dann allerdings
kein Weg mehr an einer Beteiligung der Bundeswehr an den Kampfhandlungen vorbei.
Deutsche militdrische Einsédtze sind auBlerhalb des eigenen Territoriums also wieder
moglich und werden von vielen Staaten gewiinscht. Wie schwankend der auf diese
Weise betretene Boden ist, zeigte sich jedoch, als iiber die Beteiligung der Bundeswehr
an einer Friedenstruppe fiir den Nahen Osten diskutiert wurde, die einen
Sicherheitsabstand zwischen Israelis und Paléstinensern hatte herstellen sollen. Die
Anwesenheit deutscher Soldaten im Heiligen Land wurde zwar von der
paléstinensischen Autonomiebehdrde ausdriicklich begriifit, von der Regierung Israels
aber schroff zuriickgewiesen.
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Krieg als Instrument der Politik

Angesichts des Nahostkrieges und des Irakkonflikts ist die Frage um so dringlicher, ob
Krieg ein legitimes Mittel der Politik ist. Darf man den Krieg als Instrument zur
Durchsetzung politischer Interessen einsetzen? Carl von Clausewitz wird als Kronzeuge
genannt, wenn diese Frage mit Ja beantwortet werden soll. Aber ist es tatsdchlich immer
noch der einzelne Staat, der aufgrund seiner Souverinitdt unbeschrinkt Krieg fiihren
darf? Eine Zeit lang sah es so aus, als ob das Recht, Krieg zu fiihren, weitgehend an die
UNO delegiert werden konnte. Mit dem Briand-Kellog-Pakt wurde bereits 1929 der
Angriffskrieg verboten, erlaubt ist lediglich der Verteidigungskrieg. Nur, wann setzt
dieser ein? Darf man einen Prédventivkrieg (,preemptive strikes’) gegen einen
moglicherweise rapide erstarkenden Gegner fiithren? Spétestens seit dem 11. September
2001 muss man die Hoffnung auf ein Gewaltmonopol der Vereinten Nationen als
illusionédr ansehen. Die Selbstmordattacken islamistischer Fundamentalisten auf das
World Trade Center und auf das Pentagon haben die internationale Landschaft
vollstindig verindert. Uberall auf der Welt benutzen die etablierten Regime heute den
Terrorismus als Vorwand, um mit militdrischer Gewalt gegen Separatisten,
Befreiungsbewegungen oder Aufstinde in besetzten Gebieten vorzugehen. In der
offiziellen Terminologie handelt es sich um eine Art Polizeiaktion, um die
terroristischen Gewalttéter im Interesse des Friedens zu eliminieren. In der Phase nach
dem Zweiten Weltkrieg hatte das Bild noch ganz anders ausgesehen. Da hatten
siegreiche Partisanen auf dem Balkan, in Polen, in Frankreich und spiter in China,
Vietnam und Algerien den Status von Kidmpfern erlangt, die ihr legitimes Recht auf
Widerstand gegen ein verhasstes Regime ausiibten. Wiirde man heute nicht — angesichts
des 11. September — diese Akteure und ihre Aktionen ganz anders beurteilen?

Krieg und Raum

Neben der Zeit gehort der Raum zu den wichtigsten Aspekten des Krieges. Oft genug
werden die groen Kriege auch heute um Raumgewinn gefiihrt. Allerdings ist die
GroBenordnung zumeist erheblich gewachsen. Es geht um die Weltmeere, um den
Luftraum oder sogar um den Weltraum. Heute wird nur dann um einzelne Provinzen
z.B. in Afrika gekdmpft, wenn dort wertvolle Bodenschitze wie Diamanten, Gold,
Uran, Erddl o.4. zu gewinnen sind. Dariiber hinaus geht es den groflen Staaten, allen
voran die USA, vor allem um geopolitische Ziele. Dabei spielt der Zutritt zu
Erdolquellen, die ungehinderte Nutzung von Stiitzpunkten und Schifffahrtswegen, u.U.
aber auch der Zugang zu wissenschaftlich-technologischen Erkenntnissen oder die
Nutzung von Patenten, eine bedeutende Rolle. Neben diesem realen Raum gewinnt der
virtuelle Raum zunehmend an Bedeutung. Kriege konnen auch im Cyberspace gefiihrt
werden, um die Computersysteme des Feindes zu attackieren und moglichst zu
zerstoren. Die ,Informationsbombe’, mit der die Herrschaft iiber die gegnerischen
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Informationssysteme erlangt werden kann, erscheint als dhnlich gefdhrlich wie die
Atombombe. Kein moderner Industriestaat kann heute ohne rechnergestiitzte
Infrastruktur im weitesten Sinne auskommen. Seine Flugsicherungssysteme, die
Kommunikationsnetze und der von Banken, Versicherungen, Handelskonzernen u.a.
genutzte Datenverkehr wiirden zusammenbrechen. Der Schaden wire unabsehbar. So
wie noch im Zweiten Weltkrieg die Produktion von Waffen und Munition von
kriegsentscheidender Bedeutung waren, so sind es heute zuverldssige Dateniibermitt-
lungssysteme und die Qualitdt von maschinellen Rechenoperationen, die u.U. den
Ausschlag fiir Sieg oder Niederlage geben.

5.5 Die Wiedergeburt des Staates

Viele Menschen sind mit dem gegenwértigen Reformstau unzufrieden und wenden sich
im Extremfall populistischen Parteien zu, von denen sie eine Losung erwarten. Ein
Gegenmittel gegen diesen Verlust an Wéhlerzustimmung und damit an Legitimation des
politischen Systems ist eine umfassende Reform des Staates an Haupt und Gliedern.
Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Zdhe Beharrungskrdifte halten an den
iiberkommenen Strukturen fest, die fiir sie selbst vorteilhaft sind, die sich aber auch z.T.
bewihrt haben. So nutzt die Opposition den Bundesrat als Blockadeinstrument und ist
kaum bereit, durch eine Reform dieses politische Mittel aus der hand zu geben. Die
Gewerkschaften nutzen ihre Vetomacht zur Absicherung ihrer politischen
Machtposition. Sie konnen sich kaum damit einverstanden erkldren, dass
Arbeitnehmerrechte im Interesse eines flexibleren Arbeitsmarktes reduziert werden. Die
Arbeitnehmer wiirden einen Teil ihres Schutzes verlieren, vor allem aber wiirden die
Gewerkschaften an Einfluss einbiilen,. Diese Liste der Reformverhinderer im
modischen Gewand der Reformer (die freilich stets auf Kosten der anderen gehen
sollen) lieBe sich endlos verldngern. Jeder fiirchtet die negativen Folgen von Reformen,
so dass er sie — getreu dem Sankt-Florians-Prinzip — lieber beim Nachbarn sieht als bei
sich selbst. Potenzielle Verlierer schlieBen sich zu grof3en Koalitionen zusammen, um
jede Reform zu blockieren. Dabei beklagen sie lauthals den Stillstand der Politik, der
endlich beendet werden miisse. Populistische Parteien machen sich diese Inkonsequenz
der Menschen zu nutze. Aus allen populdren Forderungen und Wiinschen weben sie
eine bunte Patchwork-Decke, die sie den Wihlern als ihr Programm verkaufen. Dabei
kommt es ihnen nicht darauf an, dass sich die Programmpunkte widerspruchslos
miteinander verkniipfen lassen. Sich widersprechende Forderungen gelten vielmehr als
lassliche Stinden. Erfreulicherweise haben populistische Parteien in Deutschland bisher
keine Chance, aber auch die etablierten Parteien neigen zu Versprechen
(,Wahlgeschenken’), die sie im Falle ihrer Wahl schnell wieder einkassieren miissen.
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6. Fazit

Die Gestalt des neuen Staates zeigt sich vorerst nur in ihren Konturen. Um Klarheit zu
gewinnen, miissen weitere Untersuchungen angestellt werden. Eine erste Bilanz zeigt,
dass der Staat immer noch unverzichtbar ist. Als Nationalstaat bietet er der Nation ein
schiitzendes Dach und (halbwegs) sichere Grenzen vor Angriffen von auflen. Freilich
bedarf es dazu einer selbstbewussten Nation, die ihre Neubiirger zu integrieren vermag.
Dabei steht nicht mehr die Abstammungsgemeinschaft im Mittelpunkt, sondern das
Bewusstsein, als Nation Anspruch auf politische Selbstbestimmung zu erheben. Als
demokratischer Verfassungs- und Rechtsstaat gewéhrleistet er die Grundrechte der
Biirger und gestaltet deren Teilhabe am politischen Prozess. Die verdnderte
Sicherheitslage im Gefolge der Terroranschlige vom 11. September 2001 hat — z.B.
durch das Terrorismusbekdmpfungsgesetz zu Einschrinkungen der individuellen
Freiheit gefiihrt. Die Sicherung der Grundrechte war und ist solange Aufgabe des
Bundesverfassungsgerichts, bis es eine europdische Verfassung mit einem eigenen
Grundrechtskatalog gibt, dessen Interpretation dann dem Europdischen Gerichtshof
(EuGH) obliegen wiirde. Allerdings hat sich der EuGH mit spektakuldren
Entscheidungen bereits weit aus der Deckung gewagt. Als Sozialstaat sichert der Staat
die Solidargemeinschaft seiner Biirger vor den Risiken von Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Alter, Unfall und Invaliditit. Die besonderen Belastungen der sozialen
Sicherungssysteme in der Folge der Globalisierung erfordern ein rasches Umsteuern,
wenn ithr Zusammenbruch verhindert werden soll. Das umfasst auch Einschnitte in
Besitzstinde und kann daher zu harten politischen Auseinandersetzungen fiihren. Als
Sicherheitsstaat garantiert der Staat die korperliche Unversehrtheit seiner Biirger und
den Schutz vor terroristischen Angriffen. Die Terrorangriffe von Al-Qaida und von
anderen aus dem Untergrund heraus operierenden Organisationen gefiahrden nicht nur
die Sicherheit der Biirger, sondern auch ihre Rechte, wenn sie etwa durch Anti-Terror-
Gesetze unverhdltnismdBig stark eingeschrinkt werden. Es gilt allerdings fiir alle
genannten Schutzfunktionen, dass sie im Zuge der Globalisierung und ihrer Folgen
deutlich schwerer zu erfiillen sind. Es bedarf daher grofter Kreativitit der Regierenden,
um dieser Herausforderungen Herr zu werden, ohne im Kampf um die Freiheit die
offene Gesellschaft abschaffen zu miissen.

30



	1. Verfassungsstaat und Staatsräson
	2. Verschmelzung von Staat und Politik
	2.1 Verstaatlichung der Politik
	2.2 Parteipolitisierung des Staates
	Staatsrundfunk oder Parteienrundfunk
	Präsident aller Deutschen?
	‚Tickets’ für das Bundesverfassungsgericht
	Beratungsgremium oder Blockadeinstrument?


	3. Erneuerung des Staates
	3.1 Abbau parteipolitischer Bindungen
	Der Bundespräsident als pouvoir neutre?
	Ausbau des Föderalismus – Abbau der Kleinstaater�
	Halbzeit-Wahlen
	Stimmabgabe im Bundesrat

	3.2 Sanfte Reform des Föderalismus
	Reform der Bildungspolitik
	Bundesuniversität nach Schweizer Vorbild?


	4. Wiedergeburt des Staates?
	
	Szenenwechsel auf der Weltbühne
	Angst vor direkter Demokratie?

	4.1 Die Berliner Republik: Ein neues Deutschland?
	Der gefesselte Gulliver
	Gewachsenes Selbstbewusstsein

	4.2 Das Erfolgsmodell Europa
	Beschwörungsformeln
	Gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik
	Europäische Streitkräfte

	4.3 Die Welthegemonialmacht
	Deutschland zwischen USA und Europa
	Wiederentdeckung der Geopolitik
	„Wer nicht für uns ist, ist gegen uns!“
	Uneingeschränkte Gefolgschaft?


	5. Reden über den Staat
	5.1 Der kooperative Staat
	Regieren ohne Staat?
	Kooperativer Föderalismus

	5.2 Der Staat in der Mediendemokratie
	Regieren in der Mediendemokratie
	Rechtspolitische Diskurse

	5.3 Der Staat in der Globalisierung
	Politik im Zeichen der Globalisierung
	Deutschland als globalisierter Nationalstaat?

	5.4 Der Staat im Krieg
	Krieg als Instrument der Politik
	Krieg und Raum

	5.5 Die Wiedergeburt des Staates

	6. Fazit

